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Von Fr. v. K 1 o c k e 

" Die rech t m ä ß i g e Ab s t a m m u n g " in bestimmter 
Weise nach den jeweiligen Erfordernissen "dartun", dies kenn
zeichnete schon vor fast 170 Jahren der Göttinger Geschichtsprofessor 
Johann Christoph Gatterer in seinem "Abriß der Genealogie" mit der 
Definition: " Das heißt F i 1 i a t ions-Probe ". 

Dabei ist zunächst die Bedeutung der V o r s t e 11 u n g e n v o n 
" echt und recht " in genealogischer Hinsicht bemerkenswert 
und erklärungsbedürftig. Man möge festhalten, daß auch Gatterer 
1788 nicht einfach von Abstammung, sondern von "rechtmäßiger Ab
stammung" bei der Filiation redete. 

I. 

Die Filiation und ihre ältere Bekundung. 

Der Ausdruck Filiation meint selbst im 18. Jahrhundert 
nach den Darlegungen von Gatterer und wie sich gleich ergibt auch 
von Justus Möser noch den Vorgang der Abstammung und 
nicht einfach das Produkt d e r Abstammung, nicht 
die Kindschaft, Sohnschaft oder Tochterschaft als Zustand (der freilich 
ohne die Vorstellung vom Abstammungsvorgang nicht recht denkbar 
ist). Es liegt hier also ein Bedeutungswandel zwischen Einst und 
Heute vor, wie er noch stärker bei der Bezeichnung Generation 
zu beobachten ist, Gatteres Zeitgenosse Justus Möser beispiels
weise, der sich als Osnabrücker Ritterschaftssekretär und -syndikus 
dienstlich viel mit Filiationsfragen und verwandten Problemen zu 
beschäftigen hatte, nimmt noch wörtlich "die Generation als nemlich 
die Abstammung des Vaters von dem Großvater und der Großmutter " 
(wie er 1744 schreibt und Entsprechendes natürlich auch für die Mut
terseite und die Zusammenhänge zwischen Großeltern und Urgroß-
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